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Elektronische Nachweisführung für gefährliche Abfälle

signer



Altes System:
6 Durchschläge, Führung eines Nachweisbuches

Beförderer | 
ALBA/andere

Auftragsannahme und
Disposition

Druck Begleitpapiere 
(BGL)

Unterschrift Fahrer und
Transport

Kopie BGL (gelb) für
das Nachweisbuch

Entsorger | 
ALBA/andere

Annahme, 
Annahmekontrolle, 
Unterschrift Begleitschein; 
Kopie BGL (grün) für das 
Nachweisbuch

Kopie BGL (rosa und blau) 
für Behörde

Behörde

Erzeuger | 
Kunde

Abfall fällt an

Abfallabgabe und Unter-
schrift; Kopie BGL (weiß) 
für das Nachweisbuch

Kopie BGL (altgold) für
das Nachweisbuch

Nachweisführung

Behörde

Erzeuger | 
Kunde

Abfall fällt an

Signatur des Erzeugers
vor Disposition

Abfallabgabe 

erhält Meldung

Entsorger | 
ALBA/andere

Signatur des Beförderers
an der Anlage,

Annahme, Annahmekontrolle, 

Signatur Entsorger

Meldung/Dekaden-
meldung

Beförderer | 
ALBA/andere

Auftragsannahme und
Disposition

Elektronische Erzeugung 
der Begleitpapiere (BGL)

Transport

erhält Meldung

elektronisch:elektronisch

Vorgang über ALBAsigner/
ZKS (Zentrale Koordinierungsstelle)

   NEU 

Auftrag

unterschr. BGL unterschr. BGL

Begleitschein

unterschr. BGL unterschr. BGL

Auftrag

Begleitschein

Meldung Meldung

Komplettservice von ALBAsigner:
| ALBA Group meldet Sie bei der ZKS an
| ALBA Group liefert Kartenlesegeräte und
 Signaturkarten
|   ALBA Group stellt mit dem ALBAsigner eine 
 Plattform zur Dokumentenbearbeitung und 
 Registerführung zur Verfügung, die allen An-
 forderungen genügt

Leistungsmerkmale von ALBAsigner:
| Alle bundes- und landesrechtlich vorgeschriebenen
 Formulare
| Kommunikation mit Geschäftspartnern und Behörden
| Optimale Workflows zwischen ALBA und ihren Kunden
| Rechtskonforme Registerführung
| Erstellung von Registerauszügen auf Behördenan-
 forderung
| Zertifizierte Signaturkomponente
| Langzeitarchivierung gemäß gesetzlichen Vorgaben

Ab dem 1. April 2010 wird die 
elektronische Nachweisführung für 
gefährliche Abfälle mit digitaler 
Signatur verbindlich vorgeschrieben. 
Diese Vorgaben sind in §§ 17-22 der Nachweisverordnung 
gesetzlich vereinbart und gelten für alle Stationen der 
Entsorgungskette. Abfallbegleitscheine und Entsorgungs-
nachweise dürfen ab 01.04.2010 nur noch elektronisch 
versendet und unterzeichnet werden. In diesen Fällen 
muss auch die Registerführung auf elektronischem Weg 
erfolgen. Alle relevanten Daten werden dann elektronisch 
zur zentralen Koordinierungsstelle (ZKS) übermittelt 
und danach an die Überwachungsbehörden der Länder 
verteilt.

Komfortabel, unkompliziert und 
schnell mit dem Portal: ALBAsigner 
Die gesetzlichen Vorgaben können Sie einfach und 
komfortabel umsetzen – mit dem Portal ALBAsigner. 
Der Ablauf – von der Auftragserteilung bis zur Übermitt-
lung der Daten an die Behörde – erfolgt über das Portal 
ALBAsigner. Das Portal ist einfach strukturiert und 
bedienerfreundlich aufgebaut. 
Bei der Auftragserteilung wird der elektronische Begleit-
schein erzeugt, der von Ihnen mit der Signaturkarte und 
dem Kartenlesegerät vor der Übergabe der gefährlichen 
Abfallstoffe signiert wird. Mit dem ALBAsigner führen 
Sie das elektronische Register, auf das Sie jederzeit 
Zugriff haben. Zudem erhalten Sie ein elektronisches 
Postfach. Über unser Portal und seine Verbindung zur 
ZKS können Sie auch mit Ihrer Überwachungsbehörde 
einfach und schnell kommunizieren.


